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Wichtige Informationen  
zur Berufshaftpflichtversicherung

Durch das Patientenrechtegesetz wurde 
nicht nur der Behandlungsvertrag im 
Bürgerlichen Gesetzbuch kodifiziert1,  
sondern auch das SGB V und die Bun - 
desärzteordnung (BÄO) geändert. So 
sol len die Krankenkassen ihre Ver si cher - 
ten bei der Verfolgung von Scha dens-
ersatzansprü chen aus Behandlungsfeh-
lern unterstüt zen (§ 66 SGB V). Insofern 
ist zu befürchten, dass Ärzte nun 
häufiger mit Schadensersatzansprüchen 
konfrontiert werden.

Macht der Patient Schadensersatzansprü-
che aus einer vermeintlich fehlerhaften 
Behandlung geltend, so hat die Haft-
pflichtversicherung des Arztes die Re-
gulierungsvollmacht. Die Versicherung 
hat die Aufgabe, berechtigte Ansprüche 
zu regulieren. Sie bietet aber auch einen 
Abwehrschutz, d.h., sie hat die gegen 
den Arzt unberechtigt erhobenen An-
sprüche abzuwehren (Zivilrechtsschutz).

Versicherungslücke gefährdet Appro-
bation!
Schon nach der Musterberufsordnung ist 
der Arzt verpflichtet, für ausreichenden 
Versicherungsschutz zu sorgen2. Diese 
Berufspflicht wurde bislang von den 
Ärztekammern weder generell kontrol-
liert, noch ein Verstoß dagegen in der 
Regel sanktioniert. Die Situation hat sich 
seit 26.02.2013 verschärft: Nach § 6 

BÄO kann das Ruhen der Approbation 
angeordnet werden, wenn „sich ergibt, 
dass der Arzt nicht ausreichend gegen 
die sich aus seiner Berufsausübung er-
gebenden Haftpflichtgefahren versichert 
ist, sofern kraft Landesrechts oder kraft 
Standesrechts eine Verpflichtung zur Ver-
sicherung besteht“. Wird das Ruhen der 
Approbation angeordnet, darf der Arzt 
seinen ärztlichen Beruf nicht ausüben.

Versicherungsbedarf ermitteln  
=> BDA-Rahmenvertrag
Daher sollte jeder Arzt sorgfältig prüfen, 
ob er für seine Tätigkeit ausreichend 
haftpflichtversichert ist. Dies gilt nicht  
nur für den selbstständig tätigen Honorar-/ 
Vertragsarzt, sondern auch für ange-
stellte Ärzte. Denn es gibt keine tarifver-
tragliche oder gesetzliche Verpflichtung 
der Arbeitgeber, ihre Angestellten aus-
reichend zu versichern. Sollte eine Ver-
sicherungslücke bestehen, können Sie  
diese prämiengünstig über den BDA-
Rahmenvertrag abschließen, den der  
BDA vor über 15 Jahren – unter Vermitt - 
lung der Funk Hospital Versicherungs-
service GmbH – mit der Versicherungs-
kammer Bayern abgeschlossen hat3. 
Viele BDA-Mitglieder nehmen die Vor - 
teile dieses Vertrages zur Berufshaft-
pflichtversicherung schon in Anspruch: 
Umfangreiche Leistungen zu besonders 
günstigen Beiträgen.

Außerordentliches Kündigungsrecht bei 
Prämienerhöhung nach Ziff. 15 AHB
Wenn Sie bereits bei einem anderen Ri-
sikoträger eine Berufshaftpflichtversiche-
rung abgeschlossen haben und nunmehr 
zu unserem Rahmenvertrag wechseln 
möchten, so können Sie Ihre bestehende 
Versicherungspolice außerordentlich kün - 
digen, sofern die Versicherungsprämie  
nach Ziff. 15 AHB (Allgemeinen Haft-
pflicht ver sicherungsbedingungen) erhöht 
wird.

In den AHB ist vereinbart, dass ein 
unabhängiger Treuhänder jährlich die 
durchschnittliche Erhöhung der Scha-
denszahlungen ermittelt (Ziff. 15 AHB). 
In der aktuellen Betrachtungsperiode 
ergab sich hierbei eine Steigerung von 
10,8%. Dies hat zur Folge, dass die 
Haftpflichtversicherer berechtigt sind, 
ihre Versicherungsprämien um 10% zu 
er höhen. Nach unserem Kenntnisstand 
schöpfen praktisch alle Haftpflichtver-
sicherer diesen Rahmen voll aus und 
nehmen zum 01.07.2013 eine entspre-
chende Prämien angleichung vor.

Sollte Ihre neue Rechnung zur Berufs-
haftpflichtversicherung eine Prämien er - 
höhung vorsehen, ohne dass sich das 
Risiko verändert hat, so besteht ein au-
ßerordentliches Kündigungsrecht inner - 
halb einer Frist von einem Monat ab 
Kenntnis.

1 Biermann E, Weis E: Das Patientenrechtegesetz: „Risiken und Nebenwirkungen“?!, BDAktuell JUS-Letter Januar 2013, Anästh Intensivmed 2013;54:32-37 und Bier-
mann E: Patientenrechtegesetz: Aufklärung und Aushändigungspflicht, BDAktuell JUS-Letter Juni 2013, Anästh Intensivmed 2013;54:319-322 

2 § 12 Musterberufsordnung

3 Weis E, Wilhelmi S: 15 Jahre Rahmenvertrag zur Berufshaftpflichtversicherung für BDA-Mitglieder: Ein Grund zum Feiern, Anästh Intensivmed 2013;54:138-139
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BDA-Rahmenvertrag:  
Prämien für die Berufshaftpflicht-
versicherung bleiben konstant!
Der Funk Ärzte Service konnte die Ver-
sicherungskammer Bayern dazu bewe-
gen, bei dem BDA-Rahmenvertrag zur 
Berufshaftpflichtversicherung auf diese 
Prämienangleichung zu verzichten, so 
dass die Versicherungsprämien nicht 
erhöht werden.

Wenn Sie an diesem zeitgemäßen, 
leistungsstarken und günstigen Versi-
cherungsschutz für BDA-Mitglieder inte - 
ressiert sind, sollten Sie Ihren Versiche-
rungsbedarf ermitteln und die Chance 
einer individuellen Beratung sowie eines 
unverbindlichen Angebotes nutzen. Wen - 
den Sie sich bitte dazu an die

Funk Hospital-Versicherungs- 
makler GmbH 
Funk Ärzte Service I 
Valentinskamp 20 
20354 Hamburg

Tel.: 040 35914494 (Frau Zöllner) 
Fax: 040 3591473494 
E-Mail: o.zoellner@funk-gruppe.de, 

die Sie im Auftrag des BDA berät. 

Ein Angebotscoupon ist auf der Home-
page abrufbar: http://www.bda.de/01_ 
0start-aktuelles.htm. 

Nähere Informationen: 
http://www.bda.de/118_1_4berufshaft
pflichtversicherung.htm

Ass. iur. Evelyn Weis

BDA-Versicherungsreferat 
Roritzerstraße 27/IV 
90419 Nürnberg

Tel.: 0911 9337819 
Fax: 0911 3938195 
E-Mail: versicherung@bda-ev.de

6.2. – 8.2.2014

Stuttgart-Fellbach 
Schwabenlandhalle

Anmeldung  
und Informationen:

MCN Medizinische  
Congressorganisation  
Nürnberg AG  
Neuwieder Str. 9  
90411 Nürnberg

   09 11/3 93 16 16  
hi   09 11/3 93 16 56 

E-Mail :  
sik@mcnag.info 
Internet:  
www.mcn-nuernberg.de

SIK
10. Stuttgarter 
Intensivkongress

Kongresspräsidium: 
Prof. Dr. Andreas Walther · Stuttgart 
Tilmann Müller-Wolff, M.A. · Reutlingen

Key noTe LecTuReS
Intensivmedizin im Wandel der Zeit

Wissenschaftliches Programm
Sepsis · Qualität · Pathophysiologie · Hot Topics · Niere · Infektiologie/
Präven tion · Fall-/CIRS-Berichte: Wie würden Sie entscheiden? · Kreislauf · 
Aktuelle Aspekte der antiinfektiven Therapie bei kritisch kranken Patienten ·  
Verbrennung

notfallmedizin
Hot Topics Notfallmedizin · Reanimation · Vom Symptom zur Diagnose ·  
Situation extrem
ergänzend zum bewährten notfallmedizinischen Programmteil wird wieder  
ein Programm speziell für Rettungsassistenten/innen angeboten.  

Management 
Spannungsfeld Ökonomie – Qualität · Leistungssteigerung – Wie weit  
können wir gehen? 

Pflegesymposium 
Wer soll das Weaning steuern? · Naturheilverfahren in der Intensivpflege ·  
Zentralvenöse Katheter – Do´s and Don´ts · Hämodynamik: betrifft uns das?

Workshops
Ultraschall auf der Intensivstation · Notfallmedizinische Arbeitstechniken · 
Fallbesprechung Radiologie · Schwieriger Atemweg · Nichtinvasive Beatmung 
auf der Intensivstation

Repetitorium Intensivmedizin
Physiologie und Pathophysiologie des kardiozirkulatorischen Systems · Phy-
siologie und Pathophysiologie des respiratorischen Systems · Physiologie 
und Pathophysiologie der Niere · Grundlagen der Beatmung · Grundlagen 
der Organersatztherapie · Grundlagen der Volumen- und Hämotherapie ·  
Grundlagen der bildgebenden Diagnostik · Grundlagen des Säure-Base-
Haushaltes · Grundlagen der Ernährung · Therapie der Sepsis · Therapie des 
Schädel-Hirn-Traumas · Therapie des Polytraumas · Therapie abdomineller 
Komplikationen · Antiinfektiöse Therapie · Analgosedierung · Cardiopulmo-
nale Reanimation · Airwaymanagement

Satellitensymposien/Früh-Seminare

Jetzt  

Donnerstag – 

Samstag!




